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Kleine Anfrage der Abgeordneten Kerstin Köditz, Fraktion DIE UNKE
Drs. -Nr. : 6/2895
Thema: Gefahr körperlicher Übergriffe durch Pegida-Anhänger

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

"Am 28. September 2015 wurden nach übereinstimmenden Pressebe-
richten zwei Journalisten am Rande einer Pegida-Versammlung in
Dresden körperlich attackiert. Zu dem Vorgang zitiert der MDR einen
nicht namentlich genannten Sprecher des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz (LfV) Sachsen wie folgt: , Aus dem Versammlungsge-
schehen erfolgende Übergriffe durch einzelne Personen oder kleinere
Gruppen sind aufgrund der mit hoher Emotionalität von PEGIDA-
Veranstaltungsrednern angesprochenen Themen jederzeit möglich.'
(http://www.mdr. de/sachsen/ang riffe-fotografen-bei-pegida100_zc-
f1f179a7_zs-9f2fcd56. html)"

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Seit wann bzw. für welche der bisherigen Pegida-Versammlungen in
Dresden bestand nach Kenntnis der Staatsregierung die Gefahr, dass
aus dem Versammlungsgeschehen heraus durch einzelne Personen
oder kleinere Gruppen "aufgrund der mit hoher Emotionalität von
PEGIDA-Veranstaltungsrednern angesprochenen Themen" Übergriffe
begangen werden?

Frage 2:
In welchen Fällen konkretisierte sich die unter Ziffer 1 bezeichnete Ge-
fahr?
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Frage 3:
Welche konkreten Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um der unter Ziffer 1
bezeichneten Gefahr entgegen zu wirken und welche Maßnahmen werden insbe-
sondere ergriffen, um Medienschaffende bei der Ausübung ihrer Tätigkeit vor
Übergriffen zu schützen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:

Die Polizei führt im Vorfeld von Versammlungen eine Lagebeurteilung durch. Auf der
Grundlage der darauf fußenden Gefahrenprognose werden Einsatz-/Fallkonstellationen
vorgedacht. Dazu gehört auch die Schaffung eines Raumschutzes um die Veranstal-
tung herum, die möglichen Angriffen aus der und auf die Veranstaltung entgegenwirken
soll. Dieser Schutz gilt auch den Akteuren der Presse.

Frage 4:
Zu welchen Straftaten zum Nachteil von Journalisten, Reportern, Fotografen und
anderen Medienschaffenden kam es seit Beginn der Pegida-Versammlungen in
Dresden (bitte aufschlüsseln nach Tatzeit, -ort, -vorwurf, Zahl der Beschuldigten
und Zahl der Geschädigten)?

eines Tatbetroffenen wird weder grundsätzlich noch regelmäßig erhoben und
»ar erfasst. Selbst eine Durchsicht aller einschlägigen Vorgänge seit Beginn
-Versammlungen würde deshalb eine vollständige Antwort nicht ermögli-

Mit fifeurfdlichen Grüßen

Markus Ulbig
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